
_--1^.-_! ll:_Ygrynrlsungssteuergesetz !ss?,_ tGBl . für riien Nr. 43,
:,919E-11_S:lndert durch das Gesetz r,GBl . für wien Nr. Ss/tssrl
urrcl wre f ol.gt geändert:

^.1. In 5 6 Äbs. I  wlrd die Zahl n14 OO0,r durch die Zahl'15 000 r '  ersetzt .

2. Detn I 13 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt:

nfn.den,!äl]en 
9"".9 r Abs. 1 Z 3 ist die Haftung des Erwerbers

nach 5 12 9IAO abweichend_von.den dort genannten Einschränküngenbegrenzt rnit der steuer für die veränsEatEutisÄi.ähtiiällöäir"t-
zu1ässige Anzalrf von Apparaten zusätzlich eiiei ltüiifcloxl;--

9 e i  I a g e  N r .  2 1  / 9 2
Pr7  1211/9 t t_

Geeetz, uit deu das vorgnüguugesteuerge'atz 19gZ geändert rird

Der WieDer Landtag hat beschlossen:

Artikel. I

Artikel II

1. Att. I Z 1 ttitt nit dern auf die Kundrnachung folgendenlloDatsersten in Kraft.

2. Die bereits durch die Anneldung von Apparaten fesE-gesetzten Steuerbeträge gelten ab den rnkiaftreCäi-äfJ-ni.[-aem
DeueD Steuelsatz festgesetzt.



Vorblatt

Problen:

fn der WAO so1I die NachfolserhaftuDq neu qereoelt
vergnilgungssteuer von Apparäten ist iedoch-nit-der
Regelung das Auslangen nj.cht zu findän.

Z ieL :

werden. Filr die
al lgemeinen

Die _s-peziellen 8edürfnisse bei der Nachfolgerhaftung ilr Fal1e
der. vergnilgungssteuer von Apparaten so11en-in einei-gäJonäärten
EesErnnung irl vcsc berilcksichtigt werden.

L,ösuno :

So wie schon bisher die Verpächterhaftung soll auch die Nach-
folgerhaftuDg so geregelt wörden, daß dei Haftpflichtise ein
Risi.ko irn Ausmaß der veranstaltungsrechtlich höchstzulässiqen
Anzahl von Apparaten einkalkulierän nuß. Aus Anlaß dieser üovel-
lj.erung so11 gleichzeitig auch eine Erhöhung eines Steuersatzes
vorgenommen nerden.

Alternativen:

Keine.

Kosten :

Keine. Aus der Änderung des steuersatzes können ehreinnahrnen
in der crößenordnung vön 25 Millionen scbil.Iing erwÄrteE wÄrden.



Er1äutrruDgetr

Allgeneiner Teil

991-Veqfgssungsgerichtshof hat nit Erkenntnis von 4. Oktober
1l?ll-9.?10/2tr \ 12 Abs. I t i t .  a wAo als verfassunsswiäiig
autgenoben. Bei der dadurch notwendig gewordenen Nov6lLierun.t
9::.$g_yg_entsprechend der nechtsiütiassung des veriäsÄun'öE-gerrcnEsnotes eine Regelung zu schaffen, nach der der Hafteideaein_ Eaft'pgsrisiko värräßiicher ei[ÄnnÄn [inn. 

-xaäi,-aärn-iäruird

gpl yelp3cnterhaftung.soll dies durch dj.e Bezugnahrne auf dassEeuervoL rnen vor zwei Jahren geschehen. Im spöziellen Fal1
9:: Yglgllg111q::t9p9r von lppaiaten ist aies-jÄäo-ir-[äii-iäeisn.-
Eer AnKnüpfungspunkt, sodaß fi lr diesen Falr eine sonderreöeruin
zu schaffen iÄt-. oiese solt aber nicht in äei-wÄo,-iö;ä;f i-;ü'
gesonderte Novellierung des VGSG gestaltet werden.

eus Arl.aß dieser Novelle so1l auch der steuersatz ftir die in
! I +bs.-.4-VGSG genannten Apparate geändert seraen.-Aei-äei
^-t_:9?!el.ADclerung durch das cesetz LGB1 . für Wien Nr. 3/t9g}
surcle di.eser steuersatz in vergleich zu den anderen stbuersätzen
lmterproportlonal nur auf 1c 060 s 6tatt auf 15 ooo s Änqähoben.
Der steuersatz sol] nunmehr auf diesen Betrag nacirgezoqäi 

-werden.

Besonderer Teil

Z u A r t .  I Z 1 ( S 6 A b s . 4 ) :

piege Bestirunung sieht die Anhebung des steuersatzes von derzeit
14 oo0 s auf 15 000 S vor. Die seinerzeit ige Anhebung erfolgce
uicht iro verhältnis ger ilbrigen steu;;;äatE; "i--äi;-ö"Iäi[üng
geriuger zu halten. Nurunehr örscheint in Hi;rblicia aui äiä-ieittrer
yergangene Zeit eine Nachziehung auf das vorherige Spannungsver-
naJ.EDr-s angezeigt und für die steuerpflichtigen äuch-verkräftbar.

Zu Ar t .  I  z  2  ( !  13 j lbs .  4) :

Die Anzahl der Apparate, die in einem Lokal gehalten werden, ist
ott 6eh! schwankend. Würde nan die Nachfolqeihaftuno wie bei
sonstigen FälIen auf das steuervorunen vor-zwei ,ränien-Äll iel len,
so-könnte dies sehr oft--dazu filhren, daß rnangeis Äinei iofcnen
IgilS Haftung möglich näre. Daher söII der Häftend; in aeine
Risr.kotlberlegungen immer ein SteuervoLunen einbeziehen, das
der veranstaltungsrechtlich zuIässiqen Höchstzahl an Aöoaraten
zusätzlich einer Musikbox entspricht. Darnit ergibt sich'eine
GreichsteLlung rnit der verpächterhaftung, uei ääi sirrön ääizeit
erne solche Regelung j.m Gesetz enthalten ist.



- 2 -

Zu Art. II Z l: .
Da es sich bei der vergnügungssteuer für Apparate un eine Monats-pauschatsteuer handettl tit äer wiiisarntre-i[äüäöinn äei-steüer_satzäaderung auf einen' MoDatserstEn--iJitzusetzän.

Zu ert. l I  Z 22

ltit gieser Bestimnung so1l ein unnötiger Verwaltungsaufwand
sovot'l auf seiten dei steuerptricrrtis6n ari-äüitr äEi-üüö;ä"
veraieden werden .
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